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Liederwettbewerb 

 

Sicherheit auf der Straße 

 

Träger des Wettbewerbs 

Der Liederwettbewerb „Sicherheit auf der Straße“ wird vom Amt für Führerscheine und Fahrbefähigungen 

in Zusammenarbeit mit der Arbeitsgruppe Verkehrserziehung am Deutschen Schulamt getragen, mit dem 

Ziel, Kinder, Jugendliche und Erwachsene für mehr Sicherheit auf den Straßen zu sensibilisieren. Sponsor 

des Wettbewerbs ist die Südtiroler Volksbank.  

Koordinierung 

Die Koordinierung des Wettbewerbs obliegt der Dienststelle für Unterstützung und Beratung – 

Verkehrserziehung und Mobilitätsbildung am Deutschen Schulamt, Amba-Alagi-Straße 10, Bozen. 

Ansprechpartner sind Paolo Morandi (0471 41 76 42) und Hans Tauber (347 08 25 329), Mitglieder der 

Arbeitsgruppe Verkehrserziehung und Mobilitätsbildung am Deutschen Schulamt. 

Inhalt und Form des Wettbewerbs 

Durch die Ausschreibung des Wettbewerbs sollen Kinder, Jugendliche und Erwachsene dazu animiert 

werden, sich auf spielerische Art und ungezwungen mit dem Thema „Sicherheit auf der Straße“ 

auseinanderzusetzen. 

Verfasst werden soll ein Lied, dessen Text einen Bezug zur Sicherheit und Verhalten auf der Straße 

aufweist. Die Liedtexte müssen in deutscher Sprache oder im Südtiroler Dialekt abgefasst sein. Die 

musikalische Stilrichtung und die Verwendung von Musikinstrumenten sind frei wählbar. Die Lieder 

können aber auch nur gesungen werden.  

Bei der Kategorie Kinder (Kategorie 1) ist es auch möglich, dass eine bestehende Melodie übernommen 

und dazu ein passender Text zur Sicherheit auf der Straße oder auf dem Schulweg verfasst wird. In 

diesem Fall sind bei der Abgabe der Titel des Originalliedes, dessen Komponist bzw. Komponistin und der 

Verlag zu nennen.  

Teilnahmeberechtigte:  

Teilnahmeberechtigt sind alle Bürgerinnen und Bürger mit Wohnsitz bzw. Rechtssitz in Südtirol. 

Zugelassen sind Kinder, Jugendliche, Einzelpersonen, Gruppen, Textdichter und Textdichterinnen, 

Komponisten oder Komponistinnen, Laien bzw. professionelle Künstlerinnen und Künstler. Besonders 

Schulklassen sind zur Teilnahme an diesem Wettbewerb eingeladen. 
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Vom Wettbewerb ausgeschlossen sind die Mitglieder der Arbeitsgruppe Verkehrserziehung am Deutschen 

Schulamt sowie Personen, die unmittelbar an der Wettbewerbsausschreibung und am 

Preisgerichtsverfahren beteiligt sind. 

Ausgeschlossen sind zudem Teilnehmerinnen und Teilnehmer, welche eine eheliche oder eine 

verwandtschaftliche Beziehung bis zum zweiten Grad aufweisen oder in einem dauerhaften Arbeits- 

und/oder Mitarbeitsverhältnis mit Personen, die direkt an der Ausarbeitung der Wettbewerbsunterlagen 

beteiligt sind, stehen. 

 

Ausschlussgründe von Teilnehmern und Teilnehmerinnen: 

Werke werden sofort ausgeschlossen, wenn sie Werbetexte, Wörter und Botschaften, die das allgemeine 

Schamgefühl, Personen, öffentliche oder private Institutionen und religiöse Bekenntnisse verletzen. 

 

Kategorien 

Die teilnehmenden Personen werden in vier Kategorien eingeteilt: 

Kategorie 1: Kinder (Grundschule) 

Kategorie 2: Jugendliche (Mittelschule bis zur zweiten Klasse Ober-, Berufs und Fachschule) 

Kategorie 3: Jugendliche und Erwachsene (ab der 3. Klasse Ober-, Berufs- und Fachschule) 

Kategorie 4: Autorinnen/Autoren und Komponistinnen/Komponisten  

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer geben durch eine Eigenerklärung die Kategorie an, der sie 

angehören. 

Die Lieder können von Kindern allein oder als Klasse, von Kindern mit Erwachsenen oder von 

Erwachsenen allein oder in Gruppen interpretiert werden.  

Bei altersmäßig gemischten Gruppen (Kategorie 1–3) wird das Werk der höheren Kategorie zugeordnet. 

 

Wettbewerbsbedingungen  

- Mit der Teilnahme am Wettbewerb stellt oder stellen die Komponisten, Komponistinnen und Autoren, 

Autorinnen ihre Werke und die Demos den Trägern des Wettbewerbes unentgeltlich zur Verfügung. 

- Die Arbeitsgruppe Verkehrserziehung kann frei über die eingereichten Werke verfügen (z. B. für 

schulinterne Zwecke). Eine kommerzielle Vermarktung ist nicht vorgesehen  

- Für den Fall einer Tonträgerproduktion verbleiben die Urheberrechte bei den Autoren, Autorinnen und 

Komponistinnen und Komponisten. 

- Die prämierten Lieder werden im Rahmen der Präsentation und der Preisverleihung vorgetragen bzw. 

vorgesungen. Die Modalitäten zur Präsentation der Lieder wird zwischen den Koordinatoren und 

Autoren, Autorinnen und Komponisten, Komponistinnen vereinbart. 
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Bewertungskriterien:  

Die Bewertung der eingereichten Lieder erfolgt aufgrund folgender Kriterien: 

- Bezug zum Thema „Sicherheit auf der Straße“ 

- Originalität des Liedes 

- Künstlerisch/musikalische Qualität; Textqualität  

- Verständlichkeit und Vermittelbarkeit 

 

Bewertungskommission: 

Die Bewertungskommission setzt sich aus folgenden Personen zusammen: 

• Einer Vertreterin oder einem Vertreter des Amt für Führerscheine und Fahrbefähigungen (Vorsitz) 

• Einer Vertreterin oder einem Vertreter des Sponsors 

• Einer Vertreterin oder einem Vertreter des deutschen Schulamtes 

• Einer Vertreterin oder einem Vertreter des Musikinstitutes 

• Eine Musiklehrperson 

• Einer Vertreterin oder einem Vertreter der Berufsbildung 

• Einer Vertreterin oder einem Vertreter der Arbeitsgruppe Verkehrserziehung des Schulamtes 

 

Die Entscheidung der Bewertungskommission ist nicht anfechtbar; der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

 

 

Die Preise: 

 

Die Bewertungskommission bewertet die eingereichten Arbeiten nach oben genannten Kriterien. Pro 

Kategorie werden die drei besten Einsendungen prämiert.  

 

Kategorie 1: Grundschülerinnen und Grundschüler 

1. Preis: Gutschein im Wert von 400 Euro 

2. Preis: Gutschein im Wert von 200 Euro 

3. Preis: Gutschein im Wert von 100 Euro 
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Kategorie 2: Jugendliche (Mittelschule bis 2. Klasse Ober-, Berufs- und Fachschule) 

1. Preis: Gutschein im Wert von 400 Euro 

2. Preis: Gutschein im Wert von 200 Euro 

3. Preis: Gutschein im Wert von 100 Euro 

 

Kategorie 3: Jugendliche und Erwachsene (ab 3 Klasse Ober-, Berufs- und Fachschule) 

1. Preis: Gutschein im Wert von 400 Euro 

2. Preis: Gutschein im Wert von 200 Euro 

3. Preis: Gutschein im Wert von 100 Euro 

 

Kategorie 4: Autoren und Autorinnen/Komponisten und Komponistinnen 

1. Preis: Gutschein im Wert von 400 Euro 

2. Preis: Gutschein im Wert von 200 Euro 

3. Preis: Gutschein im Wert von 100 Euro 

 

Sonderpreis: 

Die betreuenden Lehrpersonen der besten Klassenarbeiten der Kategorien 1 bis 3 können bei einem 

Fahrsicherheitstraining im Safety Park teilnehmen. 

 

Die Prämierung: 

Die prämierten Lieder werden im Rahmen der Präsentation und der Preisverleihung im Februar 2010 im 

Foyer des Safety Parks in Pfatten vorgetragen bzw. vorgesungen.  

Unterlagen: 

Die Wettbewerbsunterlagen können direkt von folgenden Homepages herunter geladen werden: 

 

www.provinz.bz.it/schulamt/verwaltung/verkehrserziehung_mobilitaetsbildung.asp  

www.volksbank.it 

www.bank4fun.it/de 
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Erforderliche Unterlagen: 

Für die Teilnahme am Wettbewerb sind folgende Unterlagen einzureichen: 

• Zwei Tonträger (CD) mit dem Teilnehmerlied mit Angabe des Titels des Liedes, des Autors/der 

Autorin bzw. des Komponisten/der Komponistin (bitte mit wasserfestem Stift beschriften) 

• den maschinen- oder computergeschriebenen Liedtext auf einem DIN A4 Blatt mit Angabe der 

Autorin oder des Autors des Textes 

• Bei Kategorie 4 ein kurzer künstlerischer Lebenslauf der Autoren und der Komponisten 

• Zwei verschiedene Fotos im JPG-Format (Auflösung: mindestens 300 Pixel) aller Mitwirkenden  

 

Abgabe der Wettbewerbsarbeiten 

Die Beiträge und die Unterlagen sind bis zum 30. November 2009 an  

Deutsches Schulamt 

Dienststelle für Unterstützung und Beratung 

Amba-Alagi-Straße 10, 39100 Bozen 

Stichwort »Liederwettbewerb – Sicherheit auf der Straße« 

zu übermitteln. Die Zustellung der Wettbewerbsarbeiten erfolgt ausschließlich auf Risiko des Bewerbers. 

Werden Unterlagen auf dem Postweg eingereicht, so wird darauf hingewiesen, dass das Eingangsdatum 

und nicht das Datum des Poststempels zählt. Nach dem Termin eingehende Wettbewerbsarbeiten können 

grundsätzlich – auch bei höherer Gewalt – nicht berücksichtigt werden. Die Verfassererklärung muss 

vollständig ausgefüllt und unterzeichnet sein.  

 

Mit der Teilnahme am Wettbewerb und mit der Unterschrift der Verfassererklärung erklärt die 

Teilnehmerin oder der Teilnehmer ausdrücklich, die Wettbewerbsbedingungen anzunehmen und die 

Entscheidung der Bewertungskommission anzuerkennen. 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 


